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(3) Fußgängern ist das Betreten von Verkehrsflächen, die 
durch Gitter, Seile, Ketten u. ä. abgesperrt sind, • nicht ge
stattet.

(4) Fußgänger haben sich rechtzeitig und ausreichend da
von zu überzeugen, daß Bahnübergänge gefahrlos überquert 
werden können. Das Überqueren ist unter den Bedingungen 
des'§20 Abs. 4 nicht zulässig; in diesen Fällen müssen Fuß
gänger vor dem Warnkreuz (Anlage 2 Bild 130) warten.

(5) Marschkolonnen haben die äußerste rechte Seite der 
Fahrbahn zu benutzen. Bei Dunkelheit, Nebel oder schlech
ter Sicht ist eine ausreichende Beleuchtung — nach vorn mit 
weißem, nach hinten mit rotem Licht — mitzuführen.

(6) Fußgänger dürfen Autobahnen und ihre Nebenanlagen 
nicht benutzen. Ausgenommen davon sind die gekennzeichne
ten Park- und Rastplätze.

(7) Für Personen, die Handwagen bzw. -karren bis zu einer 
Breite von 1,10 m, Kinderwagen, Fahrräder oder Schlitten 
mitführen bzw. Krankenfahrstühle mit einer Höchstge
schwindigkeit bis zu 6 km/h benutzen, gelten die Bestimmun
gen für Fußgänger.

§35

Überqueren der Fahrbahn

(1) Fußgänger dürfen die Fahrbahn erst betreten, wenn sie 
sich ausreichend und allseitig davon überzeugt haben, daß 
keine Gefährdung eintreten kann. Plötzliches Hervortreten 
vor oder hinter sichtbehindemden Fahrzeugen oder Hinder
nissen ist nicht gestattet. Das Überqueren von Fahrbahnen 
und anderen nicht für Fußgänger bestimmten Teilen der 
Straße hat auf dem kürzesten Weg, quer zur Fahrtrichtung, 
mit Vorsicht und ohne unnötigen Aufenthalt zu erfolgen.

(2) Fußgänger haben Fahrbahnen an Kreuzungen oder Ein
mündungen mit Verkehrsregelung innerhalb der Begren
zungslinien (Anlage 2 Bild 509) zu überqueren bzw. Fußgän
gerbrücken oder -tunnel (Anlage 2 Bild 246) sowie Fußgän
gerüberwege (Anlage 2 Bild 245 und 508) zu benutzen.

(3) Bei Benutzung von Fußgängerüberwegen ist die Fahr
bahn aufmerksam und ohne Verzögerung zu überqueren. 
Fahrzeuge, die nach dem Anhalten wieder anfahren, sind 
vorbeifahreri zu lassen.

(4) Das Überqueren der Fahrbahn ist untersagt,
a) in einer Entfernung von weniger als 50 m von den im 

Abs. 2 aufgeführten Verkehrsanlagen und
b) wenn Straßen durch nicht für Fußgänger bestimmte 

Mittelstreifen, besondere Gleiskörper oder Sperreinrich
tungen in mehrere Fahrbahnen getrennt sind.

§36

Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel

(1) Personen, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen wol
len, haben diese, auf dem Gehweg, einer Haltestelleninsel 
oder — soweit Gehwege bzw. Haltestelleninseln nicht vor
handen sind — am äußersten Rand der Fahrbahn zu erwarten.

(2) Personen dürfen nur bei Stillstand des öffentlichen Ver
kehrsmittels an Haltestellen oder nach Aufforderung durch 
das Fahrpersonal ein- oder aussteigen. Vom Ertönen bzw. 
Aufleuchten des Abfahrtsignals an darf nicht mehr ein- oder 
ausgestiegen werden.

(3) An den mit Verkehrszeichen (Anlage 2 Bild 244) ge
kennzeichneten Haltestellen von Schienenfahrzeugen darf die 
Fahrbahn betreten werden, wenn das Schienenfahrzeug in 
die Haltestelle einfährt. Nach dem Aussteigen ist die Fahr
bahn auf dem kürzesten Weg zu verlassen.

■ *•
(4) Befindet sich kein Schienenfahrzeug in der Haltestelle, 

hat das Überqueren der Fahrbahn zwischen Gehweg und 
Haltestelleninsel nach den Bestimmungen des § 35 zu erfolgen.

F ü n f t e s  K a p i t e l  

Bestimmungen zum Schutze des Straßenverkehrs

§37

Führen und Treiben von Tieren

(1) Im Straßenverkehr sind Tiere so zu führen oder zu trei
ben, daß sie jederzeit ausreichend beeinflußt werden können 
und andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden. Dazu 
müssen geeignete Personen in angemessener Anzahl einge
setzt werden.

(2) Reiter haben vorhandene Sommerwege zu benutzen. 
Ein Reiter darf nicht mehr als 2 Pferde zusätzlich mitführen. 
Das Treiben von Pferden im Straßenverkehr ist unzulässig.

(3) Beim Reiten, Führen und Treiben von Tieren während 
der Dunkelheit, bei Nebel oder schlechter Sicht muß eine 
ausreichende Beleuchtung — nach vorn mit weißem, nach hin
ten mit rotem Licht — mitgeführt werden.

§38

Veranstaltungen, Sport und Spiele

(1) Sport- und andere Veranstaltungen, bei denen Straßen 
über das verkehrsübliche Maß hinaus in Anspruch genom
men werden, bedürfen der Erlaubnis der Deutschen Volks
polizei. Andere Rechtsvorschriften werden hiervon nicht be
rührt.

(2) Spiele sowie die Ausübung des Wintersports auf und 
unmittelbar neben der Fahrbahn sind untersagt. Das gilt 
nicht für Straßen, die als Spielstraßen (Anlage 2 Bild 201 mit 
416) gekennzeichnet sind.

§39

V erkehrshlndernisse

(1) Materialien bzw. Gegenstände dürfen auf Straßen nicht 
gelagert werden. In begründeten Fällen kann auf der Grund
lage anderer Rechtsvorschriften die Straße in Anspruch ge
nommen werden, wenn der Verkehr nicht gefährdet wird. Die 
Lagerung darf nur solange dauern, wie das nach den jeweili
gen Umständen unbedingt notwendig ist Bei Dunkelheit Ne
bel oder schlechter Sicht sind die Materialien bzw. Gegen
stände durch rotes oder gelbes Licht ausreichend kenntlich 
zu machen. Nach Beendigung der Lagerung müssen die Stra
ßen durch die für die Lagerung Verantwortlichen unverzüg
lich in einen solchen Zustand versetzt werden, daß keine Ge
fährdung oder Behinderung des Verkehrs eintreten kann.


